
den besser dem Gesetzgeber aufgegeben worden wäre. Das
vom BVerfG vorgegebene Nebeneinander von Anfechtungs-
verfahren und Abstammungs-Klärungsverfahren wird in je-
dem Fall einige Probleme aufwerfen. Die Entscheidung des
BVerfG hat demnach die verfahrensrechtlichen Rahmenbe-
dingungen vorgegeben, durch die Einbeziehung des Kindes-
wohls aber das Sachproblem nur verlagert, nicht gelöst.

3. Beabsichtigte Neuregelung im FamFG-E

Eine im ersten Entwurf des angekündigten Familienverfahrens-
gesetzes vorgesehene Erleichterung der Vaterschaftsanfechtung
findet sich im kürzlich beschlossenen Regierungsentwurf nicht
mehr wieder. Dieser bestimmt nunmehr in § 171 FamFG-E:

Antrag
(1) Das Verfahren wird durch einen Antrag eingeleitet.
(2) In dem Antrag sollen das Verfahrensziel und die betroffe-
nen Personen bezeichnet werden.
In einem Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft nach
§ 1600 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sollen
die Umstände angegeben werden, die gegen die Vaterschaft
sprechen, sowie der Zeitpunkt, in dem diese Umstände be-
kannt wurden. In einem Verfahren auf Anfechtung der Va-
terschaft nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs müssen die Umstände angegeben werden, die die
Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen es § 1600
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen, sowie der
Zeitpunkt, in dem diese Umstände bekannt wurden.

Wie die Begründung8 zeigt, wurde damit bereits der hier
besprochenen Entscheidung Rechnung getragen und auch die
mit § 180 Abs. 2 des früheren Entwurfs beabsichtigte gesetz-
liche Korrektur der BGH-Rechtsprechung zum Anfangsver-
dacht wieder aufgegeben.

4. Weder Rechtskraftbindung noch Fristablauf f�r den
Scheinvater

Zu fragen ist noch, wie es im entschiedenen Fall weitergeht.
Unabhängig davon, in welcher konkreten Form der Gesetz-
geber die Aufforderung des BVerfG umsetzt, wird der Schein-
vater durch die Rechtskraft der bisherigen Entscheidungen an
einer erneuten Anfechtungsklage nicht gehindert sein. Weil
die Gerichte die Anfechtungsklagen bislang stets als Anfangs-
verdacht abgewiesen haben, ist er bei neuen Umständen, die
einen Anfangsverdacht – diesmal auf rechtmäßige Weise –
begründen, an einer erneuten Klage nicht gehindert.9

Auf Grund des bisherigen Ablaufs wird auch die Anfech-
tungsfrist dann nicht abgelaufen sein. Die Frist wird nach
dem BGH konsequent nur dann in Gang gesetzt, wenn auf
Grund der Kenntnis ein Anfangsverdacht schlüssig begründet
werden konnte.10 Und das war dem Scheinvater ja bislang
noch nicht gelungen.

8 S. 543 f. des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum FGG-Reformge-
setz.

9 BGH 2003, 155, 156.
10 BGH FamRZ 2006, 686, 687 m. Anm. Wellenhofer.

Das Ende des Karrieresprungs?
Anmerkung zum Urteil des BGH v. 28.2.2007 – XII ZR 37/05 – in vergleichender
Wertung des Urteils des OLG D�sseldorf v. 18.12.2006 – II-7 UF 154/06 –

Monika Clausius, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht, Saarbrücken

I. Problemstellung

In seiner Entscheidung vom 28.2.2007 hat sich der BGH mit
verschiedenen praxisrelevanten Themen auseinandergesetzt.
Neben der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Frage der
zeitlichen Befristung eines nachehelichen Unterhaltsanspruches
sowie der Berücksichtigungsfähigkeit des Familienzuschlags
gem. § 40 BBesG bei der Ermittlung des unterhaltsrelevanten
Einkommens des wiederverheirateten Unterhaltsschuldners

wurde auch die Frage einer prägenden Einkommenssteigerung
entschieden in Abgrenzung zum Karrieresprung.
Folgte man der zeitlich vorangegangenen Entscheidung des
OLG Düsseldorf vom 18.12.2006,1 so besäße der Rechts-
gedanke des Karrieresprungs keine Existenzgrundlage mehr
nach der Entscheidung des BGH vom 15.3.2006.2 Gleichwohl
hält der BGH in seiner aktuellen Entscheidung vom 28.2.2007
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an dem Rechtsgedanken des Karrieresprungs fest. In den
nachfolgenden Ausführungen sollen daher beide Entschei-
dungen gegenübergestellt und die Frage geprüft werden, in-
wieweit auch künftig noch mit dem Rechtsgedanken des
Karrieresprungs argumentiert werden kann.

II. Das Urteil des BGH v. 28.2.2007

1. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt
hatten die Parteien im Juli 1973 die Ehe miteinander geschlos-
sen. Auf die im Januar 1984 vollzogene Trennung wurde die
Ehe durch Urt. v. 29.7.1986 geschieden. Aus der Ehe hervor-
gegangen sind zwei im Jahr 1975 und 1977 geborene Söhne.
In einem ersten Vergleich vom 26.6.1987 haben die Parteien
sich auf einen ab Juli 1987 seitens des Beklagten zu leistenden
monatlichen Ehegattenunterhalt verständigt. Grundlage die-
ses Vergleiches war das Erwerbseinkommen des Beklagten
als Oberstudienrat (Bes.gruppe A 14).
Im Oktober 1987 ist der Beklagte eine neue Ehe eingegangen.
Seine Ehefrau war wegen der Betreuung des aus ihrer ersten
Ehe stammenden minderjährigen Sohnes nicht erwerbstätig.
Im April 1990 hat die Klägerin eine halbschichtige Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen.
Durch Vergleich vom 27.7.1990 wurde die Unterhaltspflicht
des Beklagten reduziert. Grundlage des Vergleiches war un-
verändert das Einkommen des Beklagten als Oberstudienrat.
Ab April 1995 hat die Klägerin eine vollschichtige Tätigkeit
ausgeübt. Ihr nachehelicher Unterhalt wurde durch Urteil für
die Zeit ab Januar 1998 herabgesetzt. In der Urteilsbegrün-
dung hat eine zwischenzeitlich erfolgte Einkommenssteige-
rung des Beklagten aus Beförderung zum Studiendirektor
(Bes.gruppe A 15) keine Berücksichtigung gefunden.
Für die Zeit ab April 2002 hat die Klägerin auf höheren
Unterhalt angetragen mit Blick auf die sog. Surrogatrechtspre-
chung.3 Im Wege der Widerklage hat der Beklagte für die Zeit
ab November 2003 Abänderungsklage erhoben, gerichtet auf
die Herabsetzung des Unterhaltes unter Verweis darauf, dass
der Splittingvorteil aus der neuen Ehe und der Familienzuschlag
der Klägerin nicht zugute kommen dürfe bzw. hat er eine
zeitliche Befristung des nachehelichen Unterhalts geltend ge-
macht, da die Klägerin keine ehebedingten Nachteile mehr
träfen. Das erstinstanzliche Gericht hat der Klage überwiegend
stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Das Berufungs-
gericht hat der Klage teilweise stattgegeben, i.Ü. allerdings den
nachehelichen Unterhalt bis Dezember 2006 befristet.

2. Entscheidungsgegenstand des Urteils vom 28.2.2007 war
u.a. die Frage, ob die nacheheliche Einkommensverbesserung
des Beklagten durch Beförderung vom Oberstudienrat (A 14)
zum Studiendirektor (A 15) eheprägend oder Ergebnis eines
Karrieresprungs ist.
Zwar bringt der BGH erstmals in seiner Entscheidung den
Begriff der „wandelbaren ehelichen Lebensverhältnisse“ zum

Tragen, doch greift die Entscheidung im Übrigen ohne we-
sentliche Neuerungen auf die bisherige zu dieser Thematik
ergangene Rechtsprechung zurück.
In Abgrenzung zu den Kriterien einer berücksichtigungsfähi-
gen Einkommensminderung, soweit sie nicht Ausdruck der
Verletzung der Erwerbsobliegenheit ist,4 knüpft der BGH
unverändert an die Frage an, ob eine nacheheliche Einkom-
mensverbesserung bereits zum Zeitpunkt der Scheidung mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten war und damit eheprä-
gend ist. Aus der Tatsache, dass die die ehelichen Lebens-
verhältnisse bestimmenden Umstände im Sinn des § 1578
Abs. 1 Satz 1 BGB auf den Zeitpunkt der Rechtskraft der
Ehescheidung focussiert werden, folge, dass es keine die
früheren ehelichen Lebensverhältnisse unverändert fortschrei-
bende Lebensstandardgarantie gebe.
Bereits in seiner Entscheidung vom 29.1.20035 hat der BGH
zur näheren Begründung dieser Argumentation auf die Ent-
stehungsgeschichte des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB Bezug
genommen unter Verweis darauf, dass diese Normierung dem
vor Inkrafttreten des 1. EheRG geltenden Recht entnommen
sei. Dadurch dass das 1. EheRG den Unterhalt an die ehe-
lichen Lebensverhältnisse geknüpft und in das nunmehr ver-
schuldensunabhängige Scheidungsrecht transferiert habe, sei
gleichermaßen der bisherige Sanktionscharakter des Unter-
halts für ein Scheidungsverschulden entfallen. Aus der Be-
gründung zum Regierungsentwurf des 1. EheRG folge, dass
die Bezugnahme auf die ehelichen Lebensverhältnisse dazu
diene, sicherzustellen, dass auch der während der Ehezeit
nicht erwerbstätige Ehegatte an dem durch gemeinsame Leis-
tung in der Ehe erreichten höheren sozialen Status partizipiere
und damit Einkommensverbesserungen prägend seien, soweit
sie bereits in der Ehe angelegt waren.
Ohne nähere Darlegung etwaiger eigener Bewertungskriterien
oder dass sich solche aus dem Berufungsurteil selbst entnehmen
ließen,6 verweist der BGH zur Begründung seiner Entscheidung
vom 28.2.2007 dann lediglich darauf, dass im zu entscheiden-
den Sachverhalt mit Blick auf die Beförderung des Beklagten
zum Studiendirektor, diese zum Zeitpunkt der Scheidung nicht
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen sei.

3. Echte Argumentationshilfen für die Prüfung, ob von einem
Karrieresprung auszugehen ist oder das vorhandene Einkom-
men des Unterhaltsschuldners prägend ist, lassen sich daher
aus der aktuellen Entscheidung des BGH nicht entnehmen.
Verwiesen werden soll daher auf eine frühere Entscheidung
des OLG Schleswig,7 die sich auf einen vergleichbaren Sach-
verhalt bezieht, d.h. einer Einkommensverbesserung des Un-
terhaltsschuldners durch Beförderung vom Oberstudienrat
zum Studiendirektor.
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6 OLG Hamm FamRZ 2005, 1177 ff.
7 OLGR Schleswig 1997, 199 ff.



Das erzielte höhere Einkommen wurde im Ergebnis nicht als
prägend angesehen, da die Beförderung erst zwei Jahre nach
der Trennung erfolgte, sodass eine direkte Beeinflussung der
ehelichen Lebensverhältnisse durch die Gehaltssteigerung
ausgeschlossen erschien. Verwiesen wurde ebenso darauf,
dass der Unterhaltsschuldner nur über eine Ausbildung zum
Realschullehrer verfügte, sodass der Übergang ins höhere
Lehramt bereits die Erwartungen anderer Lehrer mit gleicher
Ausbildung übersteige. Entscheidungsrelevant war letztlich
auch, dass die Beförderung zum Studiendirektor keine Regel-
beförderung darstelle, sondern eine Leistungsbeförderung mit
vorangehendem ernst zu nehmenden Auswahlverfahren.

III. Das Urteil des OLG D�sseldorf vom
18.12.2006

1. Nach dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Sach-
verhalt hatten die Parteien im Februar 1985 die Ehe geschlos-
sen und sich im Juli 1995 endgültig getrennt. Durch Urt. v.
4.2.1998 wurde die Ehe geschieden, wobei Rechtskraft am
gleichen Tag eintrat.
In der Zeit vom 1.1.1992 bis 31.10.2000 war der Beklagte
zweiter Beigeordneter einer Kleinstadt. Für die Zeit vom
1.11.2000 bis zum 31.10.2004 wurde er zum ersten Beigeord-
neten berufen und nach der Besoldungsgruppe B 16 vergütet.
Mit Wirkung zum 1.11.2004 wurde er zum Kreisdirektor
ernannt, verbunden mit einer Vergütung nach B 5. Seit Sep-
tember 2006 ist er Beigeordneter einer Großstadt und wird
nach der Besoldungsgruppe B 7 vergütet.
Der Beklagte ist seit Oktober 1999 wieder verheiratet. Aus
seiner Ehe sind drei Kinder hervorgegangen. Das älteste
dieser Kinder wurde noch vor Rechtskraft der Scheidung der
ersten Ehe geboren. Die beiden jüngeren Kinder danach.

2. Das OLG Düsseldorf hat in seiner Entscheidung grund-
sätzlich die Auffassung vertreten, dass zwar nicht die Beför-
derung des Beklagten zum ersten Beigeordneten, doch dessen
weitere Beförderung zum Kreisdirektor einen Karrieresprung
darstelle, da diese auf einer außergewöhnlichen, nicht in der
Ehe angelegten Entwicklung beruhe, verbunden mit erhebli-
chen Abweichungen des Einkommens.
Gleichzeitig hat das OLG jedoch auch die Entscheidung des
BGH vom 15.3.20068 in Bezug genommen. Dort hatte der BGH
im Rahmen der Bewertung des Ehegattenselbstbehalts u.a.
ausgeführt, dass z.B. das Hinzutreten vorrangiger oder gleich-
rangiger weiterer Unterhaltsberechtigter nach Rechtskraft der
Ehescheidung sich bereits auf den Unterhaltsbedarf des ge-
schiedenen Ehegatten auswirken könne. Hieraus hat das OLG
eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung des BGH
gesehen, wonach lediglich Unterhaltspflichten für bis zur
Rechtskraft der Ehescheidung geborene Kinder die ehelichen
Lebensverhältnisse prägen können,9 und im Umkehrschluss
argumentiert, dass dann der Unterhaltsgläubiger nicht einseitig

nur durch die Berücksichtigung der zusätzlichen Unterhalts-
pflichten gegenüber nachehelich geborener Kinder belastet
werden könne, sondern dann vielmehr auch von dem Rechts-
gedanken des Karrieresprungs Abstand genommen werden
müsse, da dieser ebenso „unerwartet“ sei wie die Geburt nach-
ehelich geborener Kinder und die hieraus folgende Unterhalts-
belastung. Entsprechend seien dann auch Einkommensentwick-
lungen infolge Karrieresprungs als eheprägend anzusehen.

IV. Wertung

1. Auch soweit der BGH in seiner aktuellen Entscheidung
vom 28.2.2007 in der Begründung nicht detailliert Argumente
auflistet, aus welchen, auf den konkreten Sachverhalt bezo-
gen, von einem Karrieresprung des Unterhaltsschuldners aus-
zugehen ist, liegt die Bedeutung der Entscheidung gleichwohl
darin, dass erkennbar unverändert an dem Rechtsgedanken
des Karrieresprungs festgehalten wird, gerade auch unter
Berücksichtigung der zeitlich vorangegangenen Entscheidung
des OLG Düsseldorf.

2. In der bislang zur Thematik des Karrieresprungs ergange-
nen Rechtsprechung10 ist konsequent herausgearbeitet wor-
den, dass nacheheliche Einkommensverbesserungen nur dann
bedarfssteigernd zu erfassen sind, wenn ihnen eine Entwick-
lung zugrunde liegt, die aus der Sicht zum Zeitpunkt der
Rechtskraft der Ehescheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwarten war und diese Erwartung bereits auch die ehe-
lichen Lebensverhältnisse geprägt hatte.11

Klar abgegrenzt von diesen Überlegungen zu bedarfssteigern-
den Einkommensverbesserungen zu betrachten sind die Vor-
gaben der Rechtsprechung hinsichtlich der Voraussetzungen,
unter denen der Unterhaltsgläubiger Einkommensminderun-
gen des Unterhaltsschuldners gegen sich gelten lassen muss.
Hier genügt es im Wesentlichen, dass dem Unterhaltsschuld-
ner keine Verletzung seiner Erwerbsobliegenheit12 oder gene-
rell ein unterhaltsrechtlich leichtfertiges Verhalten angelastet
werden kann.13

Deutlich wird aus dieser Gegenüberstellung, dass zwischen der
bedarfsprägenden Berücksichtigungsfähigkeit einer Einkom-
menssteigerung oder einer Einkommensminderung des Unter-
haltsschuldners klar in der Rechtsprechung differenziert wird,
d.h. erkennbar die Voraussetzungen zur bedarfsprägenden Er-
fassung von Einkommenssteigerungen erheblich strengeren
Kriterien unterliegen als jene einer Einkommensminderung.
Zielrichtung des Unterhaltsrechts ist es, den eheangemessenen
Bedarf des Unterhaltsgläubigers sicherzustellen, ohne dass ihm
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8 BGH FamRZ 2006, 683 ff.
9 BGH FamRZ 1999, 367 ff.
10 Clausius, FF 2006, 233 ff.
11 BGH FamRZ 1987, 459 ff. m.w.N.
12 BGH FamRZ 2003, 590 ff.; BGH FamRZ 1992, 1045 ff.
13 BGH FamRZ 1988, 145 ff.



hieraus eine Garantie erwächst, mit dem sich daraus ableitenden
Unterhaltsanspruch uneingeschränkt dauerhaft rechnen zu kön-
nen. Durch die Zuerkennung von Unterhaltsansprüchen soll ein
durch das Scheitern der Ehe ausgelöster sozialer Abstieg des
Unterhaltsgläubigers vermieden werden.14

Bereits in seiner Entscheidung vom 29.1.2003 hat der BGH
dargestellt, dass durch die Anknüpfung der nach § 1578 Abs.1
Satz 1 BGB maßgebenden Umstände an den Zeitpunkt der
Rechtskraft der Ehescheidung sich für den Unterhaltsgläubiger
gerade keine unverändert fortzuschreibende Lebensstandard-
garantie ergib, insbesondere mit Blick auf grundsätzlich hin-
zunehmende etwaige Einkommensverluste des Unterhalts-
schuldners.15 Dem Unterhaltsgläubiger soll nur in jenem
Rahmen eine Teilhabe am Lebensstandard des Unterhaltsschuld-
ners gewährleistet werden, als dieser Standard auf einer gemein-
samen Leistung der Ehegatten beruht und in der Ehe angelegt ist,
d.h. die Ehegatten durch gemeinsame Leistung bereits die Vor-
lage für die Einkommenssteigerung gegeben und auf die erwar-
tete wirtschaftliche Verbesserung ihre Lebensplanung aus-
gerichtet haben. Durch die Rechtskraft der Ehescheidung wird
die gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung der Ehegatten ab-
geschlossen. Nur aus dem bis zu diesem Zeitpunkt bereits
erreichten oder angelegten sozialen Status, wie er auf der ge-
meinsamen Leistung beider Ehegatten beruht, kann sich die
Teilhaberschaft eines jeden Ehegatten an diesem Status ableiten.
Zeitlich spätere Einkommensverbesserungen des Unterhalts-
gläubigers, soweit sie nicht bereits in der Ehe angelegt waren,
sind ohne Bezug zu etwaigen Mitwirkungsleistungen des Unter-
haltsschuldners, sodass eine Teilhaberschaft seinerseits hieran
nicht angezeigt ist.
Diese Überlegungen können auf etwaige Einkommensmin-
derungen des Unterhaltsschuldners nicht transferiert werden.
Hier geht es nicht um den Schutz des Unterhaltsgläubigers zur

Teilhaberschaft seinerseits an einer gemeinsam erarbeiteten
Lebensleistung, sondern um ein sich verwirklichendes all-
gemeines Risiko.

3. Soweit der BGH daher unverändert an dem Rechtsgedanken
des Karrieresprungs festhält, ist diese Rechtsprechung Ausdruck
des gesetzgeberischen Anliegens, gerichtet darauf, den Unter-
haltsgläubiger nur insoweit zu schützen, als es um eine Teilhabe
an wirtschaftlichen Leistungen geht, die auf einer Mitarbeit
seinerseits beruhen. Nicht geschützt werden soll demgegenüber
der Unterhaltsgläubiger davor, an Einkommensverbesserungen
des Unterhaltsschuldners nicht partizipieren zu können, soweit
sie allein auf dessen persönlichen Leistungen nach Ende der
ehelichen Verbindung basieren bzw. Einkommensminderungen
mitzutragen, die auch bei Fortbestand der Ehe eingetreten wären
oder die im Zuge sich wandelnder gesellschaftlicher Vorgaben
von ihm voraussehbar waren, wie etwa die Neugründung einer
Familie durch den Unterhaltsschuldner nach der Ehescheidung.
Nicht gefolgt werden kann daher der Rechtsauffassung des
OLG Düsseldorf in seinem Urt. v. 18.12.2006, da diese die
gesetzgeberischen Vorgaben im Zusammenhang mit Berück-
sichtigungsfähigkeit von Einkommensminderungen und Ein-
kommenssteigerungen nicht ausreichend differenziert. Dies gilt
insbesondere unter dem Blickwinkel, dass eine Teilhaberschaft
des Unterhaltsgläubigers am Einkommen und vor allem an
Einkommensverbesserungen des Unterhaltsschuldners jeweils
eine nachvollziehbare Mitwirkung des Unterhaltsgläubigers
hieran voraussetzt. Der Rechtsgedanke des Karrieresprungs
wird daher auch künftig bei der Ermittlung der prägenden
Einkünfte des Unterhaltsschuldners zu thematisieren sein.

14 BGH FamRZ 1983, 678 ff.
15 BGH FamRZ 2003, 590 ff.

Der Fall Gçrg�ly – eine neverending story
Anmerkung zu BVerfG, Urt. V. 13.2.2007 – 1 BvR 421/05 und 1 BvR 125/07
(FF 2007, 96, 103)

Sven F. Fröhlich, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Familienrecht, Offenbach

1. Zu den Anforderungen an eine
Verfassungsbeschwerde

In den Ziffern 26 bis 30 werden knapp und präzise die
Mindeststandards in Bezug auf die Begründung einer Ver-
fassungsbeschwerde zusammengefasst. Das Studium dieser
Ausführungen ist jeder Kollegin/jedem Kollegen, die/der Ver-
fassungsbeschwerde einlegen will, dringend anzuraten.

2. Das Verfassungsgericht ist kein
„�bergeordnetes Fachgericht“

Wenn sich Eltern über den Umgang eines Kindes nicht einigen
können, obliegt es den Fachgerichten, eine diesbezügliche Re-
gelung zu treffen. Das Verfassungsgericht hat lediglich zu
prüfen, ob bei einer solchen Entscheidung Grundrechte verletzt
sind. Das Verfassungsgericht ist jedoch keine weitere Tatsa-
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